
Stadt Neumünster Neumünster, 10. November 2011
Der Oberbürgermeister 
Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - Abt. Allgemeine Verwaltung - 
 
 
 
  AZ: -37.1- 

 
 
 

Drucksache Nr.:  0883/2008/DS 
======================= 

 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 15.11.2011 N Kenntnisnahme 
Ausschuss für Brandschutz, 
Rettungsdienst und Katastro-
phenschutz 

22.11.2011 Ö Vorberatung 

Ratsversammlung 29.11.2011 Ö Endg. entsch. Stelle 
 
 
Berichterstatter: 

 
 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Änderung der Entschädigungssatzung 
Freiwillige Feuerwehren 
 

 
A n t r a g : 

 
Die anliegende Satzung über die Entschädi-
gung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte von 
Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt 
Neumünster (Entschädigungssatzung Einsatz-
kräfte) wird beschlossen. 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: Im Produkt 126 (Brandschutz) kommt es zu 

Mehraufwendungen in Höhe von ca. 2.500 
EUR. Zur Deckung stehen Mittel im De-
ckungskreis zur Verfügung. 
Im Produkt 127 (Rettungsdienst) kommt es zu 
Mehraufwendungen in Höhe von ca. 1.100 
EUR. Diese Kosten sind im Rahmen größerer 
Notfallereignisse über die Rettungsdienstent-
gelte refinanzierbar. 
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B e g r ü n d u n g : 

 
Die Satzung über die Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren der Stadt 
Neumünster wurde mit Wirkung vom 01.01.2004 beschlossen. Die gezahlten Beträge lagen 
stets unter den durch die Landesvorschriften vorgegebenen Höchstbeträgen. Seither hat es in 
der Höhe zweimal Anpassungen gegeben, die in Neumünster bislang nicht umgesetzt wurden. 
Dies soll mit der Änderung der Satzung jetzt nachgeholt werden. Die vorgesehenen Entschä-
digungen liegen in der Höhe nach wie vor unter denen der Entschädigungsverordnung bzw. 
der Entschädigungsrichtlinie. 
 
Weiterhin ist in der Auflistung die Funktion des Führers des Löschzuges Gefahrgut Zug II der 
freiwilligen Feuerwehr nicht erfasst gewesen und jetzt nachgetragen worden. 
 
Insgesamt errechnet sich durch die Anpassung der Entschädigungen ein Mehrbedarf von 
2.500,00 EUR, die innerhalb des Deckungskreises zur Verfügung stehen.  
 
Die Führung der Schnelleinsatzgruppe des Rettungsdienstes sowie deren Fahrzeugführer bzw. 
Gerätewarte erhalten zzt. keine pauschalierte Entschädigungen. Sie sind jedoch im gleichen 
Maße ehrenamtlich tätig und müssen ihre Aufwendungen einzeln nachweisen und beantragen. 
Das bedeutet für die ehrenamtlichen Kräfte eine zusätzliche Belastung und führt zu einem 
entsprechenden Verwaltungsaufwand. Die Einheit ist in Bezug auf Größe, Ausbildungsinten-
sität und Einsatzhäufigkeit vergleichbar mit dem Löschzug Gefahrgut Zug II, so dass die glei-
che pauschalierte Entschädigung gezahlt werden soll. 
 
Die Schnelleinsatzgruppe Rettungsdienst ist aufgrund § 7 Rettungsdienstgesetz und der 
Durchführungsverordnung zur Unterstützung des hauptamtlichen Rettungsdienstes bei größe-
ren Notfallereignissen aufgestellt worden. Mit den Krankenkassen als Kostenträger ist hierfür 
eine Kostenabrechnung über die Rettungsdienstentgelte vereinbart, so dass die anfallenden 
Kosten in Höhe von ca. 1.100,00 EUR refinanziert werden. 
 
            Im Auftrag 
 
 
 
Dr. Olaf Tauras 

 
Oliver Dörflinger 

Oberbürgermeister Stadtrat 
 
 
 
 
 
Dr. Olaf Tauras 

 

Oberbürgermeister  
 
Anlagen:  

Satzung 
über die Entschädigung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst 
der Stadt Neumünster 
(Entschädigungssatzung Einsatzkräfte) 
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vom       

Aufgrund der §§ 4, 27 Abs. 1, 28 Satz 1 Nr. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 
(GVOBl. Schl.-H. 2003 S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2010 (GVOBl. Schl.-H. 2010 S. 789), des § 42 des 
Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehr (Brandschutzgesetz) vom 10.02.1996 (GVOBl. Schl.-
H. 1996 S. 200), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2010 (GVOBl. Schl.-H. 2010 S. 789), und der Landesverordnung 
über die Entschädigung der Wehrführungen der freiwilligen Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen (Entschädigungsver-
ordnung freiwillige Feuerwehren -EntschVOfF) vom 19.02.2008 (GVOBl. Schl.-H. 2008 S. 133), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 26.03.2009 (GVOBl. Schl.-H. 2009 S.93), wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt 
Neumünster am           folgende Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte von Feuerwehr und Ret-
tungsdienst der Stadt Neumünster (Entschädigungssatzung) erlassen: 

§ 1 Entschädigungen 

(1) Die Stadtwehrführung und die Ortswehrführungen sowie deren Stellvertretungen, die 
Fachwartinnen und Fachwarte des Stadtfeuerwehrverbandes, die Jugendfeuerwehrwar-
tinnen und Jugendfeuerwehrwarte, die Führung des Löschzuges Gefahrgut Zug II der 
freiwilligen Feuerwehren, die Leitung der Schnelleinsatzgruppe des Rettungsdienstes 
sowie die ehrenamtlichen Gerätewartinnen und Gerätewarte erhalten Aufwandsentschä-
digungen gemäß der Anlage zu dieser Satzung. 

(2) Die jeweiligen Beträge werden monatlich im Voraus gezahlt. 

§ 2 Kleidergeld 

(1) Neben der Aufwandsentschädigung erhalten die Stadtwehrführung und die Ortswehr-
führungen sowie deren Stellvertretungen eine monatliche Abnutzungs- und Reinigungs-
pauschale für die Dienstkleidung (Kleidergeld) nach Maßgabe der Entschädigungsver-
ordnung freiwillige Feuerwehren. 

(2) Sofern den Wehrführungen in angemessenen Zeitabständen und erforderlichem Umfang 
kostenloser Ersatz für ihre Dienstkleidung geleistet wird, wird nur eine Reinigungspau-
schale gezahlt, die die Hälfte der Kleidergeldpauschale beträgt. 

§ 3  Feuersicherheitswache 

Für die Tätigkeit in der Feuersicherheitswache wird eine pauschale Entschädigung 
gemäß der Anlage zu dieser Satzung.gewährt. 

§ 4  Inkrafttreten 

Diese Entschädigungssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2012 in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Entschädigung der Mitglieder der freiwilligen 
Feuerwehren der Stadt Neumünster (Entschädigungssatzung) vom 10.02.2004 außer 
Kraft. 

Neumünster, den  

Dr. Tauras 
Oberbürgermeister
Anlage zur Entschädigungssatzung 

   Euro 
1. Aufwandsentschädigungen für Führungskräfte 

1.1  Stadtwehrführer/in 180,00
1.2  Stellvertretene/r Stadtwehrführer/in  90,00 
1.3  Ortswehrführer(in) 60,00
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1.4  Stellvertretene/r Ortswehrführer/in 30,00 
1.5  Führung des Löschzug Gefahrgut Zug II und 

Leitung der Schnelleinsatzgruppe Rettungsdienst 40,00
  

 
2. Entschädigungen und Auslagenpauschalen 

für die Fachwartinnen und Fachwarte des Stadtfeuerwehrverbandes 
sowie die Jugendfeuerwehrwartinnen und Jugendfeuerwehrwarte 
2.1 Beisitzer/in, Geschäftsführung 40,00
2.2 Stadtjugendfeuerwehrwart/in 40,00 
2.3 Fachwart/in Ausbildung 40,00 
2.4 Fachwart/in Bekleidung 40,00 
2.5 Fachwart/in Sicherheitsbeauftragte/r 15,00 
2.6 Fachwart/in Brandschutzaufklärung/Brandschutzerziehung 25,00 
2.7 Fachwart/in EDV 20,00 
2.8 Fachwart/in Presse 20,00 
2.9 Jugendfeuerwehrwart/in 26,00 

3. Entschädigung für ehrenamtliche Gerätewartinnen und Gerätewarte 
3.1  Einsatzleitwagen ELW 1,  

Mehrzweckfahrzeuge und Mannschaftstransportfahrzeuge 6,00
3.2  Tragkraftspritzenfahrzeug TSF 9,00
3.3  Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 10,00
3.4  Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 16,00
3.5  Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 19,00
3.6  Tanklöschfahrzeug TLF 16/24 12,00
3.7  Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 14,00
3.8  Andere Fahrzeuge sind entsprechend dem Umfang der Ausrüstung  

und dem zulässigen Gesamtgewicht einzustufen 
 

 
4. Entschädigung für die Tätigkeit in der Feuersicherheitswache  

  pro Person und Einsatz 26,00
 

 
 
 


